
 

Kleine Anfrage 

Wiebke Knell (Freie Demokraten) vom 02.11.2021 

Novellierung der Hessischen Jagdverordnung 

und  

Antwort  

Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 
 
 
Vorbemerkung Fragestellerin: 

Die Staatskanzlei hat einen Leitfaden für das Vorschriften-Controlling herausgegeben (https://www.rv.hessen-
recht.hessen.de/bshe/document/VVHE-VVHE000014645,) um die Regularien für die Überprüfung unter an-
derem von Gesetzen und Verordnungen zu bestimmen. Demnach soll bei Verordnungen 18 Monate vor Ablauf 
der Gültigkeitsdauer mit einer Evaluierung der VO-Vorschriften begonnen werden. Die Hessische Jagdverord-
nung tritt mit dem Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft. Mit dem 01.07.2021 müsste mithin die Evaluierung 
begonnen haben. 

 
Diese Vorbemerkung der Fragestellerin vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie 
folgt: 
 
Frage 1.  Inwiefern wurde die Hessische Jagdverordnung seit dem Urteil des Staatsgerichtshofes zu dem 

Normenkontrollantrag der Fraktion der FDP im Hessischen Landtag evaluiert?  
 
Frage 2.  Welches Ergebnis hat die Evaluierung ergeben?  
 
Frage 3.  Was hat die Landesregierung seit dem 01.07.2021 veranlasst, um die gemäß dem oben genannten 

Leitfaden durchzuführende Evaluierung in Gang zu setzen? 
 
Die Fragen 1 bis 3 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 
 
Die Evaluierung der bis zum 31.12.2022 befristeten Hessische Jagdverordnung wird voraussicht-
lich zu Beginn des Jahres 2022 eingeleitet werden.  
 
Frage 4.  Bei welchen Verbänden, Institutionen oder Interessenvertretern wird die Landesregierung die bis-

herigen Erfahrungen mit der Hessischen Jagdverordnung abfragen?  
 
In alphabetischer Reihenfolge: 

- Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft ANW 

- Arbeitskreis Wildbiologie an Justus Liebig Universität Hessen 

- Bund Deutscher Forstleute – LV Hessen 

- Berufsjäger Landesverband Hessen 

- Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland  - LV Hessen 

- Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz 

- Hessischer Bauernverband 

- Hessischer Forstverein 

- Hessischer Grundbesitzverband 

- Hessischer Landkreistag 

- Hessischer Städte- und Gemeindebund 
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- Hessischer Städtetag 

- Hessischer Waldbesitzerverband 

- Industrie-Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 

- Initiative Wald mit Wild 

- Landesjagdverband Hessen 

- Landestierschutzverband 

- Naturschutzbund Hessen 

- Ökologischer Jagdverein Hessen e.V. 

- Orden Deutscher Falkoniere Hessen 

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – LV Hessen 

- Tasso e.V. 

- Verband Hessischer Fischer 

- Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer Hessen 

- Wanderverband Hessen 

- Wildlife Control Fraport Frankfurt 
 
Frage 5.  Bis wann werden diese Ergebnisse vorliegen?  
 
Frage 6.  Wie und an wen werden die Ergebnisse dieser Befragung kommuniziert?  
 
Die Fragen 5 und 6 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
 
Der Zeitpunkt hängt vom Verlauf des Evaluierungsverfahrens ab. 
 
Frage 7.  Inwiefern sieht die Landesregierung Novellierungsbedarf an der derzeit gültigen Hessischen Jagd-

verordnung?  
 
Frage 8.  Welche konkreten Änderungsvorstellungen hat die Landesregierung hinsichtlich der Hessischen 

Jagdverordnung?  
 
Die Fragen 7 und 8 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
 
Die Landesregierung wird sich nach Abschluss der Beteiligung der Verbände im Lichte der Er-
gebnisse eine Meinung zu möglichen Änderungsbedarfen bilden.  
 
Frage 9.  Wann wird sie diese umsetzen? 
 
Der Zeitpunkt hängt vom weiteren Verlauf des Evaluierungs- und Verordnungsverfahrens ab. 
Soweit sich Anpassungsbedarf im Rahmen der Evaluierung aufzeigt, sollen die erforderlichen 
Änderungen bis zum 31.12.2022 umgesetzt sein. 
 
 
Wiesbaden, 16. Dezember 2021 

Priska Hinz 


